
Schülerinnen und Schüler können nur in dringenden Ausnahmefällen auf schriftlichen Antrag der Erziehungsberechtigten befreit/beurlaubt werden. Die endgültige
Entscheidung trifft die Schulleitung. Reise- und Urlaubstermine der Erziehungsberechtigten können grundsätzlich nicht als dringende Ausnahmefälle anerkannt
werden. Versäumte Lerninhalte und Hausaufgaben müssen eigenverantwortlich nachgeholt werden.


